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Aufruf der deutschen Bischöfe  
zur Fastenaktion Misereor 2025

Liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde,

„Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ Mit diesen 
Worten beginnt Artikel 1 des Grundgesetzes. Jedem 
Menschen ist diese Würde gegeben, niemand muss sie 
sich verdienen, niemand kann sie verlieren. Für uns 
Christen gründet die Würde darin, dass Gott jeden Men-
schen als sein Ebenbild geschaffen hat. Sie ist Ausdruck 
seiner Liebe zu allen Menschen.

Doch an vielen Orten dieser Welt müssen Menschen für ihre 
Würde kämpfen. Darauf macht uns die diesjährige Misere-
or-Fastenaktion aufmerksam. Unter dem Leitwort „Auf die 
Würde. Fertig. Los!“ stellt sie eine tamilische Minderheit in  
Sri Lanka in den Mittelpunkt, deren Vorfahren in der Ko-
lonialzeit als Teepflücker aus Indien geholt und wie Skla-
ven behandelt wurden. Bis heute ist ihre Lebenssituation 
äußerst prekär: Die meisten von ihnen sind immer noch 
als Plantagenarbeiter im Hochland von Sri Lanka tätig, 
sie werden sozial benachteiligt und politisch diskrimi-
niert. Die Misereor-Partnerorganisation Caritas Sri Lanka 
verhilft ihnen zu ihren Rechten, kämpft um eine Verbes-
serung ihrer Arbeitsbedingungen und eröffnet ihren Kin-
dern und Jugendlichen Bildungsmöglichkeiten.

Die Würde des Menschen ist unantastbar: Lassen Sie uns 
gemeinsam mit Misereor und seinen Partnerorganisati-
onen dafür sorgen, dass dieser Satz für alle Menschen 
Wirklichkeit wird! 

Setzen Sie am kommenden Sonntag bei der Misereor-
Kollekte ein Zeichen gelebter Solidarität und Nächsten-
liebe, ganz im Sinne des Leitworts der Misereor-Fasten-
aktion: „Auf die Würde. Fertig. Los!“

Fulda, den 26.09.2024

+ Dr. Heiner Wilmer SCJ 
Bischof von Hildesheim 

   

Deutsche Bischofskonferenz Dieser Aufruf soll in den Amtsblättern veröffentlicht, am 4. 
Fastensonntag, dem 30. März 2025, in allen Gottesdiensten 
(auch am Vorabend) verlesen und den Gemeinden zudem in ge-
eigneter anderer Weise bekannt gemacht werden. Die Kollekte 
am 5. Fastensonntag, dem 6. April 2025, ist ausschließlich für 
das Bischöfliche Hilfswerk Misereor e. V. bestimmt.

Hinweise zur Fastenaktion Misereor 2025

Die 67. Misereor-Fastenaktion steht 2025 unter dem Leit-
wort „Auf die Würde. Fertig. Los!“. Das größte katholi-
sche Hilfswerk für Entwicklungszusammenarbeit stellt 
in dieser Aktion eine tamilische Bevölkerungsgruppe aus 
Sri Lanka in den Mittelpunkt, deren Vorfahren in der Ko-
lonialzeit als Teepflückerinnen und Teepflücker aus In-
dien geholt wurden. Die Lebenssituation der Menschen 
hat sich seither kaum verändert: Die politische Teilhabe 
ist unzureichend, der Zugang zu staatlichen Sozialleis-
tungen und Bürgerrechten wird stark erschwert. Selbst 
sauberes Trinkwasser und sanitäre Einrichtungen fehlen. 
Versuchen die Menschen, sich anderen Ortes ein neues 
Leben aufzubauen, werden sie aufgrund ihrer Herkunft 
oft diskriminiert. Dem wirkt die Partnerorganisation Ca-
ritas Sri Lanka-SEDEC mit Unterstützung von Misereor 
entgegen: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ebnen 
Männern, Frauen und Kindern den Weg in ein würdevol-
les und selbstbestimmtes Leben.

Die Misereor-Fastenaktion wird am 1. Fastensonntag, 
dem 9. März 2025, im Bistum Essen eröffnet. Gemein-
sam mit Bischöfen, Partnerinnen und Partnern aus Sri 
Lanka sowie Gläubigen aus dem Bistum feiert Misereor 
um 10:00 Uhr in der Pfarrkirche St. Antonius in Essen-
Fronhausen einen Gottesdienst, der live in der ARD 
übertragen wird.

Bitte hängen Sie das Aktionsplakat zur Fastenaktion gut 
sichtbar in Ihrer Gemeinde auf, zum Beispiel im Schau-
kasten und am Schriftenstand. Das Misereor-Schild kön-
nen Sie am Opferstock in Ihrer Kirche anbringen.

2025 erscheint das 25. Misereor-Hungertuch. Es wurde 
von der Erfurter Künstlerin Konstanze Trommer mit dem 
Titel „Gemeinsam träumen – Liebe sei Tat“ geschaffen 
und setzt sich kritisch mit gesellschaftspolitischen und 
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ökologischen Themen auseinander. Das Hungertuch ist 
in zwei Größen zum Aushang im Kirchenraum, Pfarr-
heim oder in der Schule bestellbar.

Die „Liturgischen Bausteine“ geben Anregungen zur 
Gestaltung von Gottesdiensten während der Fastenzeit 
und stehen unter fastenaktion.misereor.de/liturgie zum 
Download bereit. Kreuzwege für Kinder und Erwachse-
ne können auch in gedruckter Form bestellt werden.

Der Misereor-Fastenkalender 2025 und die Fastenimpul-
se (fastenaktion.misereor.de) laden ab Aschermittwoch 
ein, die Fastenzeit für sich oder mit der Familie aktiv zu 
gestalten.

Die Kinderfastenaktion hält zahlreiche Anregungen und 
Angebote zur Gestaltung der Fastenzeit in Kindergarten, 
Grundschule und Gemeinde bereit. Mehr dazu finden Sie 
unter: kinderfastenaktion.de. Rucky Reiselustig nimmt 
die Kinder dieses Jahr mit nach Sri Lanka.

Für gemeinsame Spendenaktionen in der Fastenzeit zu-
gunsten der Arbeit von Misereor stellt das Hilfswerk vie-
le Anregungen bereit: Beim „Coffee Stop“ zum Beispiel 
wird in den Gemeinden fair gehandelten Kaffee oder Tee 
gegen eine Spende ausgeteilt. Am Freitag, dem 4. April 
2025, ruft Misereor den bundesweiten „Coffee Stop“-
Aktionstag aus. Empfohlen wird auch die Teilnahme an 
der „Solibrot“-Aktion, ein Solidaritätslauf oder ein Fas-
tenessen in der Gemeinde. Inspirationen und Tipps zu 
solchen Aktionen finden Sie auf misereor.de/aktionen.

Am 4. Fastensonntag, dem 30. März 2025, soll in allen 
katholischen Gottesdiensten der Aufruf der deutschen 
Bischöfe zur Misereor-Fastenaktion verlesen werden. 
Legen Sie an diesem Wochenende bitte auch die Spen-
dentütchen in der Kirche aus. Diese können auch dem 
Pfarrbrief beigelegt werden.

Am 5. Fastensonntag, dem 6. April 2025, wird mit der 
Misereor-Kollekte um Unterstützung der Projekte in Af-
rika, Asien, Ozeanien und Lateinamerika gebeten. Für 
spätere Spenden sollte das Misereor-Schild am Opfer-
stock bis zum Sonntag nach Ostern stehen bleiben. Das 
„Fastenopfer der Kinder“ soll gemeinsam mit der Ge-
meindekollekte überwiesen werden. Die Kollekte soll 
zeitnah und ohne Abzug von den Gemeinden über die 

Bistumskasse an Misereor weitergeleitet wird. Eine pfar-
reiinterne Verwendung der Kollektengelder, z. B. für ei-
gene Partnerschaftsprojekte, ist nicht zulässig. Misereor 
ist den Spendern gegenüber rechenschaftspflichtig. So-
bald das Ergebnis Ihrer Kollekte vorliegt, geben Sie es 
bitte der Gemeinde mit einem herzlichen Wort des Dan-
kes bekannt.

Fragen zur Fastenaktion beantwortet das „Team Fasten-
aktion“ bei Misereor, Tel.: 0241 / 442-445, E-Mail: fas-
tenaktion@misereor.de. Informationen finden Sie auf der 
Misereor-Homepage fastenaktion.misereor.de. Dort ste-
hen viele Materialien zum kostenlosen Download bereit.

Materialien zur Fastenaktion können bestellt werden 
bei: MVG, Tel.: 0241 / 47986100, E-Mail: bestellung@
eine-welt-shop.de und im Internet unter www.misereor-
medien.de.

Aufruf zur Solidarität mit den Christen  
im Heiligen Land (Palmsonntagskollekte 2025)

Liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde,

wie in jedem Jahr ist die Kollekte am Palmsonntag für die 
Christen im Heiligen Land bestimmt. Insbesondere seit 
dem 7. Oktober 2023 haben Terror und Krieg dort vielen 
Menschen den Tod gebracht; Angst und Hass machen ein 
Zusammenleben unmöglich. Die Gräben scheinen un-
überbrückbar, jede Perspektive auf Dialog und Verstän-
digung utopisch.

Und doch gibt es Menschen, die aufeinander zugehen und 
dabei religiöse, ethnische und nationale Grenzen überwin-
den. Es sind Christen, Juden und Muslime, die sich trotz 
aller Widerstände als Brückenbauer für Verständigung 
und Versöhnung engagieren. Im zwischenmenschlichen 
und interreligiösen Dialog setzen sie sich dafür ein, dass 
ein gesellschaftliches Miteinander wieder möglich wird.

„Schritt für Schritt. Aufeinander zugehen“ – so lautet das 
Motto der diesjährigen Palmsonntagskollekte. Mit ihr un-
terstützen wir Projekte und Initiativen des Deutschen Ver-
eins vom Heiligen Lande und der Franziskaner im Heili-
gen Land, insbesondere auch im Bereich der Dialog- und 
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Versöhnungsarbeit. Mit unserer Hilfe wollen und können 
wir dort den Frieden fördern, wo die Gewalt soviele Wun-
den gerissen und Trauer hinterlassen hat.

Wir Bischöfe bitten Sie ganz herzlich um Ihre Anteilnah-
me, um Ihr Gebet und auch um Ihre Spende für die Men-
schen im Heiligen Land.

Fulda, den 26.09.2024

+ Dr. Heiner Wilmer SCJ 
Bischof von Hildesheim

Dieser Aufruf soll über die katholischen Medien veröffentlicht 
und den Gemeinden zudem in geeigneter anderer Weise be-
kannt gemacht werden. Die Kollekte am Palmsonntag, dem  
13. April 2025, ist ausschließlich für die Unterstützung der 
Christen im Heiligen Land durch den Deutschen Verein vom 
Heiligen Lande und das Kommissariat des Heiligen Landes 
der Deutschen Franziskanerprovinz bestimmt.

Hinweise zur Durchführung der Palmsonntags-
kollekte 2025

Die Palmsonntagskollekte kommt den Christen im Hei-
ligen Land zugute; sie steht im Jahr 2025 unter dem  
Motto „Schritt für Schritt. Aufeinander zugehen“. Die 
Gräben zwischen Israelis und Palästinensern, die durch 
den Krieg verschärft worden sind, scheinen unüber-
brückbar. Und doch gibt es Menschen – Juden, Christen 
und Muslime –, die sich über religiöse, ethnische und na-
tionale Grenzen hinweg als Brückenbauer im Bereich der 
Dialog- und Versöhnungsarbeit engagieren.

Die Palmsonntagskollekte findet am Palmsonntag, dem 
13. April 2025, in allen Gottesdiensten (auch am Vor-
abend) statt. Sie ermöglicht konkrete Hilfe für die Men-
schen im Heiligen Land. Der Deutsche Verein vom Hei-
ligen Lande und das Kommissariat des Heiligen Landes 
der Franziskaner unterstützen durch Ihre Spende Projek-
te im Bereich der Dialog- und Versöhnungsarbeit. Da-
durch kann gesellschaftliches Miteinander als Grundlage 
für ein friedliches Zusammenleben von Israelis und Pa-

lästinensern sowie Juden, Christen und Muslimen wieder 
möglich werden.

Auf ausdrücklichen Wunsch der Bischöfe soll die Kol-
lekte zeitnah und ohne jeden Abzug von den Gemein-
den an die Bistumskassen überwiesen werden, die die 
Kollekten dann wiederum an den Deutschen Verein vom 
Heiligen Lande weiterleiten (Ausnahme: die (Erz-)Diö-
zesen der Freisinger Bischofskonferenz überweisen ihre 
Spenden an das Erzbischöfliche Ordinariat München). 
Diesem obliegt die Aufteilung der Gelder gemäß dem 
bekannten Schlüssel zwischen dem Deutschen Verein 
vom Heiligen Lande und dem Kommissariat des Heili-
gen Landes der Franziskaner in Deutschland. Eine pfar-
reiinterne Verwendung der Kollektengelder, beispiels-
weise für Partnerschaftsprojekte, ist nicht zulässig. Der 
Deutsche Verein vom Heiligen Lande und das Kommis-
sariat des Heiligen Landes sind den Spendern gegenüber 
rechenschaftspflichtig. Bitte teilen Sie das Ergebnis der 
Kollekte, verbunden mit einem Herzlichen Dank, der 
Gemeinde mit.

Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite 
www.palmsonntagskollekte.de. Hier können ab sofort 
alle Unterlagen heruntergeladen werden. Etwa zwei Wo-
chen vor Palmsonntag werden weitere Materialien zur 
Palmsonntagskollekte an alle deutschen katholischen 
Pfarreien versandt. Bei weiteren Fragen zur Palmsonn-
tagskollekte wenden Sie sich bitte an: 

Deutscher Verein vom Heiligen Lande
Christoph Tenberken, Referent Fundraising
Tel.: 0221 / 99 50 65 51
E-Mail: palmsonntagskollekte@dvhl.de
Internet: www.dvhl.de
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Der Bischof von Hildesheim

Feststellung des Jahresabschlusses 2023  
des Bistums Hildesheim

und
Entlastung der Ökonomin, Finanzdirektorin 
Anja Terhorst, für das Haushaltsjahr 2023

Gemäß § 4 (4) der Ordnung für Rechnungslegung und 
Wirtschaftsplanung des Bistums Hildesheim vom 07. 
Juni 2024 hat der Diözesanwirtschaftsrat am 13. Dezem-
ber 2024 den Jahresabschluss des Bistums Hildesheim für 
das Haushaltsjahr 2023 gebilligt und beschlossen. 

Der Diözesanwirtschaftsrat hat die Entlastung der Öko-
nomin, Finanzdirektorin Anja Terhorst, für die Haushalts-
führung vorgeschlagen.

1. Hiermit stelle ich den Jahresabschluss 2023 des Bis-
tums Hildesheim fest.

2. Zugleich erteile ich der Bistums-Ökonomin im Jahr 
2023, Finanzdirektorin Anja Terhorst, für das Haus-
haltsjahr 2023 Entlastung und spreche ihr und ihren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die geleistete 
Arbeit meinen Dank aus.

Hildesheim, 16. Dezember 2024

L.S.

+ Dr. Heiner Wilmer SCJ
Bischof von Hildesheim

Feststellung des Jahresabschlusses 2023
des Bischöflichen Stuhles zu Hildesheim

und
Entlastung der Ökonomin, Finanzdirektorin 
Anja Terhorst, für das Haushaltsjahr 2023

Gemäß § 4 (4) der Ordnung für Rechnungslegung und 
Wirtschaftsplanung des Bischöflichen Stuhles zu Hildes-
heim vom 07. Juni 2024 hat der Diözesanwirtschaftsrat 

am 13. Dezember 2024 den Jahresabschluss des Bischöf-
lichen Stuhles zu Hildesheim für das Haushaltsjahr 2023 
gebilligt und beschlossen. 

Der Diözesanwirtschaftsrat hat die Entlastung der Öko-
nomin, Finanzdirektorin Anja Terhorst, für die Haushalts-
führung vorgeschlagen.

1. Hiermit stelle ich den Jahresabschluss 2023 des Bi-
schöflichen Stuhles zu Hildesheim fest.

2. Zugleich erteile ich der Bistums-Ökonomin im Jahr 
2023, Finanzdirektorin Anja Terhorst, für das Haus-
haltsjahr 2023 Entlastung und spreche ihr und ihren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die geleistete 
Arbeit meinen Dank aus.

Hildesheim, 16. Dezember 2024

L.S.

+ Dr. Heiner Wilmer SCJ
Bischof von Hildesheim

Beschluss der Bistums-KODA

Die Bistums-KODA hat am 05.11.2024 nachstehende 
Änderung der Arbeitsvertragsordnung für Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter im kirchlichen Dienst des Bistums 
Hildesheim beschlossen: 

„§ 13 Abs. 4 AVO erhält folgenden neuen Wortlaut:

Vereinbaren Dienstgeber und Mitarbeitende im Rahmen 
der Vereinbarkeit von Beruf und Familie (z.B. im An-
schluss an den Mutterschutz, die Elternzeit oder Einschu-
lung eines Kindes) eine Verringerung der Arbeitszeit um 
mindestens 33%, erfolgt eine Verringerung des Entgeltes 
nicht in voller Höhe, sondern zu 80% der Arbeitszeitver-
ringerung. Die Aufstockung der Entgeltzahlung aufgrund 
Familientätigkeit endet mit Vollendung des 14. Lebens-
jahres des Kindes. Voraussetzung für die Inanspruchnah-
me ist eine sechsmonatige Betriebszugehörigkeit zum 
Zeitpunkt der Inanspruchnahme. 
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Mitarbeitende, die einen nahen Angehörigen mit Einstu-
fung in einen Pflegegrad in häuslicher Umgebung tatsäch-
lich pflegen, sind denen nach Satz 1 gleichgestellt, wenn 
sie im Anschluss an eine kurzzeitige Arbeitsverhinderung 
nach § 2 PflegeZG, eine Pflegezeit nach § 3 PflegeZG 
oder eine Familienpflegezeit nach §§ 2 und 2a FPfZG 
eine entsprechende Regelung vereinbaren. Der Anspruch 
auf die Entgeltaufstockung endet mit der Beendigung der 
Pflege des Angehörigen in häuslicher Umgebung. Ände-
rungen sind dem Dienstgeber unverzüglich anzuzeigen.“

Hildesheim, den 21.11.2024

Dr. Markus Güttler 
Vorsitzender der Bistums-KODA

Gemäß § 20 der KODA-Ordnung vom 08.05.2015 setze 
ich den Beschluss in Kraft.

Hildesheim, den 21.11.2024

L.S.

+ Dr. Heiner Wilmer SCJ 
Bischof von Hildesheim

Beschlüsse der Bundeskommission  
der Arbeitsrechtlichen Kommission  

des Deutschen Caritasverbandes 

Änderungen Anlage 2e zu den AVR

A.

Beschlusstext:

I.      Anmerkung 11 unter Ziffer II der Anmerkungen zu 
den Tätigkeitsmerkmalen der Vergütungsgruppen 
4b bis 8 der Anlage 2e zu den AVR wird wie folgt 
neu gefasst:

„Mitarbeiter der Vergütungsgruppe 5c Ziffer 1 er-
halten eine monatliche Zulage i.H.v. 500,00 Euro.

Mitarbeiter der Vergütungsgruppe 5b Ziffer 1 erhal-
ten eine monatliche Zulage i.H.v. 500,00 Euro. 

Mitarbeiter der Vergütungsgruppe 4b Ziffer 1 erhal-
ten eine monatliche Zulage i.H.v. 500,00 Euro.“

II.     Inkrafttreten  

Die Änderungen treten zum 1. Januar 2025 in Kraft. 
Die mittleren Werte in I. sind bis zum 31. Dezember 
2025 befristet.

B.

Regelungsziel und wesentlicher Inhalt

Durch die Erhöhung der Zulagen für die in den Vergü-
tungsgruppen 5c Ziffer 1, 5b Ziffer 1 und 4b Ziffer 1 ein-
gruppierten Rettungsassistenten/Notfallsanitäter als Leiter 
einer Rettungswache wird die Attraktivität dieser Lei-
tungstätigkeiten weiter gestärkt und der Abstand zu Not-
fallsanitätern in Vergütungsgruppe 5c Ziffer 4 auch nach 
Einführung der Notfallsanitäterzulage gewahrt. Die Zula-
ge ist an die Anlage 2e zu den AVR gebunden und fällt im 
Rahmen einer Überleitung in ein neues AVR-Werk weg. 

C.

Beschlusskompetenz

Die Beschlusskompetenz der Bundeskommission für I. 
ergibt sich aus § 13 Abs. 1 AK-Ordnung. Die Bundes-
kommission hat danach eine Regelungszuständigkeit mit 
Ausnahme der Bereiche, die ausschließlich den Regio-
nalkommissionen zugewiesen sind. 

Hinsichtlich der Zulagen hat die Bundeskommission eine 
Beschlusskompetenz für die Festlegung des mittleren Werts 
einer Zulage. Im Hinblick auf die konkrete Ausgestaltung der 
Zulagen haben die Regionalkommissionen gemäß § 13 Abs. 
3 AK-Ordnung die ausschließliche Beschlusskompetenz.

Fulda, 10. Oktober 2024 

Matthias Mitzscherlich
Vorsitzender der Arbeitsrechtlichen Kommission
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Vorstehenden Beschluss der Bundeskommission der 
Arbeitsrechtlichen Kommission des Deutschen Caritas-
verbandes vom 10.10.2024 setze ich für das Bistum Hil-
desheim in Kraft.

Hildesheim, den 15.01.2024

L.S.

+ Dr. Heiner Wilmer SCJ 
Bischof von Hildesheim

Kompetenzübertragung an die RK NRW
Praxisintegrierte Ausbildung Kinderpfleger für den 

Geltungsbereich der Regionalkommission NRW

A.

Beschlusstext:

I.  Die Bundeskommission überträgt nach § 13 Abs. 
6 AK-O befristet bis zum 31. Dezember 2028 die 
Kompetenz zur Tarifierung und Festsetzung der 
Ausbildungsvergütung für die nach Landesrecht 
geregelte praxisintegrierte Ausbildung zum Kinder-
pfleger für den Bereich der Regionalkommission 
NRW auf die Regionalkommission NRW.

II.     Inkrafttreten

Der Beschluss tritt zum 10. Oktober 2024 in Kraft.

B.

Regelungsziel und wesentlicher Inhalt

Aufgrund der großen Nachfrage und den bisherigen po-
sitiven Ergebnissen, hat die Landesregierung NRW die 
Förderung der praxisintegrierten Ausbildung in der Kin-
derpflege fortgesetzt.

Vor dem Hintergrund der bereits mehrfachen Tarifierung 
von praxisintegrierten Ausbildungsverhältnissen durch 
die Regionalkommission NRW erscheint es nur konse-

quent, ebenso die praxisintegrierte Ausbildung zum Kin-
derpfleger im Land NRW zu tarifieren. 

Die Tarifierung erfolgt insbesondere vor dem Hintergrund, 
die neue praxisintegrierte Ausbildung zum Kinderpfle-
ger auch im caritativen Bereich zeitgemäß und attraktiv 
zu gestalten. Bisher hat die AVR nur die praxisintegrier-
te Ausbildung zum Erzieher und weiteren betrieblich-
schulischen Gesundheitsberufen (Teil II Abschnitt D) und 
zum Heilerziehungspfleger (Teil II Abschnitt I) geregelt. 
Die bundeseinheitliche Tarifierung der praxisintegrierten 
Ausbildung zum Kinderpfleger ist bisher nicht erfolgt und 
aufgrund der unterschiedlichen länderspezifischen Rege-
lungen zur Ausbildung wohl auch nicht absehbar. 

Dieser Kompetenzantrag ist geeint von der Regional-
kommission NRW gewünscht.

C.

Beschlusskompetenz

Die Kompetenzübertragungsbefugnis in einer der Bun-
deskommission zugeordneten Regelungszuständigkeit 
ergibt sich für die Bundeskommission aus § 13 Abs. 6 
Satz 1, Halbsatz 2 der AK-Ordnung. Es ist eine Rechts-
norm über den Inhalt des Dienstverhältnisses nach § 1 
Abs. 4 Satz 1 AK-Ordnung.

Fulda, 10. Oktober 2024

Matthias Mitzscherlich
Vorsitzender der Arbeitsrechtlichen Kommission

Vorstehenden Beschluss der Bundeskommission der Ar-
beitsrechtlichen Kommission des Deutschen Caritasver-
bandes vom 10.10.2024 setze ich für das Bistum Hildes-
heim in Kraft.

Hildesheim, den 15.01.2024

L.S.

+ Dr. Heiner Wilmer SCJ 
Bischof von Hildesheim
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Verlängerung von befristeten Regelungen

• Eingruppierung von Betreuungskräften / Zulage 
für Betreuungskräfte 

• Aussetzung des Akkreditierungserfordernisses für 
bestimmte Studiengänge 

A.

Beschlusstext:

I. Die befristeten Regelungen werden verlängert:

1.) In Anlage 2 zu den AVR wird in den Anmer-
kungen zu den Tätigkeitsmerkmalen der Vergü-
tungsgruppen 1-12 zu Ziffer I (Wissenschaftli-
che Hochschulbildung) in der Anmerkung zu 
Satz 5 das Datum „31. Dezember 2024“ durch 
das Datum „31. Dezember 2026“ ersetzt. 

2.) In Anlage 2 zu den AVR wird in den Anmer-
kungen zu den Tätigkeitsmerkmalen der Ver-
gütungsgruppen 1-12 zu Ziffer I (Hochschul-
bildung) in der Anmerkung zu Satz 3 und 4 das 
Datum „31. Dezember 2024“ durch das Datum 
„31. Dezember 2026“ ersetzt. 

3.) In Anlage 2 zu den AVR wird in der Anmerkung 
146 der Anmerkungen zu den Tätigkeitsmerk-
malen der Vergütungsgruppen 1-12 das Datum 
„31. Dezember 2024“ durch das Datum „31. De-
zember 2026“ ersetzt. 

4.) In Anlage 2 zu den AVR wird in der Anmerkung 
150 in Satz 2 der Anmerkungen zu den Tätig-
keitsmerkmalen der Vergütungsgruppen 1-12 
das Datum „31. Dezember 2024“ durch das Da-
tum „31. Dezember 2026“ ersetzt.

5.) In der Anlage 21a zu den AVR wird im Anhang A 
/ Anmerkungen zu den Tätigkeitsmerkmalen (Wis-
senschaftliche Hochschulbildung) in der Anmer-
kung zu Satz 5 das Datum „31. Dezember 2024“ 
durch das Datum „31. Dezember 2026“ ersetzt.

6.) In der Anlage 21a zu den AVR wird im Anhang 
A / Anmerkungen zu den Tätigkeitsmerkmalen 

(Hochschulbildung) in der Anmerkung zu Satz 
3 und 4 das Datum „31. Dezember 2024“ durch 
das Datum „31. Dezember 2026“ ersetzt.

7.) In der Anlage 31 zu den AVR wird im Anhang D 
Nr. 1 (Wissenschaftliche Hochschulausbildung) 
in der Anmerkung zu Satz 5 das Datum „31. De-
zember 2024“ durch das Datum „31. Dezember 
2026“ ersetzt.

8.) In der Anlage 31 zu den AVR wird im Anhang D 
Nr. 2 (Hochschulausbildung) in der Anmerkung 
zu Satz 3 und 4 das Datum „31. Dezember 2024“ 
durch das Datum „31. Dezember 2026“ ersetzt.

9.) In Anlage 33 zu den AVR wird im Anhang B in 
den Anmerkungen zu den Tätigkeitsmerkmalen 
der Entgeltgruppen S 2 bis S 18 in der Anmer-
kung zu Satz 3 und 4 zur Anmerkung 13 das Da-
tum „31. Dezember 2024“ durch das Datum „31. 
Dezember 2026“ ersetzt.

II. Inkrafttreten  

Dieser Beschluss tritt zum 10. Oktober 2024 in Kraft.

B.

Regelungsziel und wesentlicher Inhalt

Die bisherigen Befristungen der oben genannten Rege-
lungen jeweils bis zum 31. Dezember 2024 werden um 
zwei Jahre bis 31. Dezember 2026 verlängert. 

C.

Beschlusskompetenz

Die Beschlusskompetenz der Bundeskommission für A. 
I. Ziffer 1) bis 9) ergibt sich aus § 13 Abs. 1 AK-Ordnung. 
Die Bundeskommission hat danach eine Regelungszu-
ständigkeit mit Ausnahme der Bereiche, die ausschließ-
lich den Regionalkommissionen zugewiesen sind. 

Hinsichtlich A. I. Ziffer 4) hat die Bundeskommission 
eine Beschlusskompetenz für die Festlegung des mitt-



KIRCHLICHER ANZEIGER FÜR DAS BISTUM HILDESHEIM NR.1/2025 | 9

leren Werts einer Zulage. Im Hinblick auf die konkre-
te Ausgestaltung der Zulage in A. I. Ziffer 4) haben die 
Regionalkommissionen gemäß § 13 Abs. 3 AK-Ordnung 
die ausschließliche Beschlusskompetenz für die Höhe 
der Zulage, die in Nummer 150 der Anmerkungen zu den 
Tätigkeitsmerkmalen der Vergütungsgruppen 1-12 in 
Anlage 2 zu den AVR genannt ist. 

Fulda, den 10. Oktober 2024

Matthias Mitzscherlich 
Vorsitzender der Arbeitsrechtlichen Kommission

Vorstehenden Beschluss der Bundeskommission der 
Arbeitsrechtlichen Kommission des Deutschen Caritas-
verbandes vom 10.10.2024 setze ich für das Bistum Hil-
desheim in Kraft.

Hildesheim, den 15.01.2024

L.S.

+ Dr. Heiner Wilmer SCJ 
Bischof von Hildesheim

Beschlüsse der Regionalkommission  
des Deutschen Caritasverbandes 

Die Regionalkommission Nord beschließt:

I. Übernahme des beschlossenen mittleren Wertes/
Festsetzung der Vergütung

Für den Bereich der Regionalkommission Nord wird 
der mittlere Wert, der in Nummer A.I.4. des Beschlus-
ses der Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen 
Kommission vom 10. Oktober 2024 zur Verlängerung 
der befristeten Regelung in Anlage 2, Anmerkung 150 
Satz 2 der Anmerkungen zu den Tätigkeitsmerkmalen 
der Vergütungsgruppen 1-12 (monatliche Zulage für 
Betreuungskräfte i.H.v. 133,80 Euro) bis zum 31. De-
zember 2026, enthalten ist, als neuer Wert festgesetzt.

II. Inkrafttreten

Dieser Beschluss tritt zum 06. November 2024 in Kraft.

Regelungsziel und wesentlicher Inhalt

Der Beschluss beinhaltet die Übernahme des Verlänge-
rungsbeschlusses der Bundeskommission betreffend die 
Zulage für Betreuungskräfte bis zum 31. Dezember 2026. 
Basis der im Beschluss enthaltenen Verweise ist die in 
der Bundeskommission am 10. Oktober 2024 beschlos-
sene Beschlussvorlage zur Verlängerung von befristeten 
Regelungen (TOP 5.4 und 5.5 der Tagesordnung).

Die Regionalkommission ist für die Festlegung der Höhe der 
Zulage zuständig gemäß § 13 Abs. 3 Satz 1 AK-Ordnung.  

Freiburg, den 06. November 2024

Werner Negwer
Vorsitzender der Regionalkommission Nord

Vorstehenden Beschluss der Regionalkommission Nord 
der Arbeitsrechtlichen Kommission des Deutschen  
Caritasverbandes vom 06.11.2024 setze ich für das  
Bistum Hildesheim in Kraft.

Hildesheim, den 15.01.2025

L.S.

+ Dr. Heiner Wilmer SCJ 
Bischof von Hildesheim

Die Regionalkommission Nord beschließt:

I. Festsetzung der Vergütung für den Rettungsdienst

Für den Bereich der Regionalkommission Nord wer-
den die mittleren Werte, die in Nummer A.I. des Be-
schlusses der Bundeskommission der Arbeitsrecht-
lichen Kommission vom 10. Oktober 2024 zu den 
Änderungen in Anlage 2e zu den AVR, Anmerkung 
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Bischöfliches Generalvikariat11 unter Ziffer II der Anmerkungen zu den Tätig-
keitsmerkmalen der Vergütungsgruppen 4b bis 8 
der Anlage 2e zu den AVR (Zulage i.H.v. 500,00 
Euro für Mitarbeiter der Vergütungsgruppen 5c 
Ziffer 1, 5b Ziffer 1, 4b Ziffer 1), enthalten sind, 
als neue Werte festgesetzt.

II. Inkrafttreten

Dieser Beschluss tritt zum 1. Januar 2025 in Kraft.

Regelungsziel und wesentlicher Inhalt

Durch die Erhöhung der Zulagen für die in den 
Vergütungsgruppen 5c Ziffer 1, 5b Ziffer 1 und 4b 
Ziffer 1 der Anlage 2e zu den AVR eingruppierten 
Rettungsassistenten/Notfallsanitäter als Leiter einer 
Rettungswache wird die Attraktivität dieser Lei-
tungstätigkeiten weiter gestärkt und der Abstand zu 
Notfallsanitätern in Vergütungsgruppe 5c Ziffer 4 
auch nach Einführung der Notfallsanitäterzulage ge-
wahrt. Die Zulage ist an die Anlage 2e zu den AVR 
gebunden und fällt im Rahmen einer Überleitung in 
ein neues AVR-Werk weg. 

Die Regionalkommission ist für die Festlegung der 
Höhe der Zulagen zuständig gemäß § 13 Abs. 3 Satz 
1 AK-Ordnung.

Freiburg, den 06. November 2024 

Werner Negwer
Vorsitzender der Regionalkommission Nord

Vorstehenden Beschluss der Regionalkommissi-
on Nord der Arbeitsrechtlichen Kommission des 
Deutschen Caritasverbandes vom 06.11.2024 setze 
ich für das Bistum Hildesheim in Kraft.

Hildesheim, den 15.01.2025

L.S.

+ Dr. Heiner Wilmer SCJ 
Bischof von Hildesheim

Kirchensteuerbeschluss der Diözese Hildesheim 
im Bereich des Landes Niedersachsen  

für das Jahr 2025

I.

Aufgrund des § 2 Abs. 5 der Kirchensteuerordnung für 
die Diözese Hildesheim im Bereich des Landes Nieder-
sachsen wird unter Mitwirkung des Diözesanwirtschafts-
rates der Diözese Hildesheim hiermit beschlossen:

1 a) Für das Haushaltsjahr 2025 wird von allen Kirchen-
angehörigen, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthalt im Land Niedersachsen haben, 9 % der 
Einkommensteuer (Lohnsteuer, Kapitalertragsteu-
er, veranlagte Einkommensteuer), höchstens 3,5 % 
des zu versteuernden Einkommens bzw. des auf das 
zu versteuernde Einkommen umzurechnenden Ar-
beitslohns als Kirchensteuer erhoben.

b) Bei der Berechnung der Kirchensteuer sind die 
Vorschriften des § 51 a EStG in seiner jeweiligen 
Fassung anzuwenden.  Daher ist in Fällen, in denen 
Tatbestände nach § 51 a,  Abs. 2 und 2 a des Ein-
kommensteuergesetzes zu berücksichtigen sind, das 
zu versteuernde Einkommen maßgeblich, das sich 
unter Berücksichtigung des § 51 a, Ab. 2 und 2 a des 
Einkommensteuergesetzes ergeben würde.

c) Der Kirchensteuerabzug vom Kapitalertrag ist bei 
Anwendung der Höchstbegrenzung auf die übrige 
Kirchensteuer vom Einkommen nur anzurechnen, 
soweit die zugrunde liegenden Kapitalerträge in die 
Ermittlung des zu versteuernden Einkommens ein-
bezogen wurden.

d) Im Falle der Pauschalierung der Lohnsteuer nach 
Maßgabe des § 40,  des § 40 a   Abs. 1, 2 a und 3 und 
des § 40 b EStG sowie im Fall der Pauschalierung 
der Einkommensteuer nach Maßgabe des § 37 a und 
des § 37 b EStG beträgt die Kirchensteuer 6 % der 
pauschalierten Lohn- und Einkommensteuer.

Weist der Arbeitgeber die Nichtzugehörigkeit ein-
zelner Arbeitnehmer zu einer kirchensteuererhe-
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benden Körperschaft nach, so ist insoweit keine 
Kirchensteuer zu erheben. Für die übrigen Arbeit-
nehmer beträgt die Kirchensteuer 9 % der pauscha-
lierten Lohnsteuer.

Im Übrigen wird auf die Regelungen der gleich-
lautenden Erlasse der obersten Finanzbehörden der 
Länder betr. Kirchensteuer bei Pauschalierung der 
Lohn- und Einkommensteuer vom 8. August 2016 
hingewiesen (BStBl. I 2016, Seite 773).

2. Bis zur Veranlagung der Diözesankirchensteuer 
sind zu den für die Einkommensteuervorauszah-
lung bestimmten Terminen (10. März, 10. Juni, 10. 
September, 10. Dezember) Vorauszahlungen auf 
die Diözesankirchensteuer nach dem geltenden Kir-
chensteuersatz zu leisten.

3. Bei den Steuerpflichtigen, die im niedersächsischen 
Teil der Diözese Hildesheim ihren Wohnsitz oder ge-
wöhnlichen Aufenthalt haben und deren Lohnsteu-
erberechnung von einer innerhalb des Landes Nie-
dersachsen gelegenen Betriebsstätte vorgenommen 
wird, wird die Diözesankirchensteuer von den dem 
Abzug vom Arbeitslohn unterliegenden Bezügen im 
Lohnsteuerabzugsverfahren von den Arbeitgebern 
einbehalten. Bei Steuerpflichtigen, die zwar im nie-
dersächsischen Teil der Diözese Hildesheim ihren 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben, de-
ren Lohnsteuerberechnung aber von einer außerhalb 
des Landes Niedersachsen gelegenen Betriebsstätte 
vorgenommen wird, wird die Diözesankirchensteu-
er nach dem im betreffenden Bundesland geltenden 
Kirchensteuersatz einbehalten. Wenn dieser Satz 
niedriger ist, und dies festgestellt werden kann, wird 
der Unterschiedsbetrag nacherhoben.

II.

Die Diözese Hildesheim erhebt von den Kirchenange-
hörigen, deren Ehegatte einer steuererhebenden Kirche 
nicht angehört, ein Besonderes Kirchgeld, sofern die 
Ehegatten nach dem Einkommensteuergesetz zusammen 
veranlagt werden. 

Das Besondere Kirchgeld bemisst sich nach dem ge-
meinsam zu versteuernden Einkommen; es gilt folgende 
Tabelle:

Stufe

Bemessungsgrundlage
(Gemeinsam zu versteuerndes Einkommen

unter sinngemäßer Anwendung
des § 51a Abs. 2 EStG)

Euro

Besonderes 
Kirchgeld

Euro

1 50.000 – 57.499 96

2 57.500 – 69.999 156

3 70.000 – 82.499 276

4 82.500 – 94.999 396

5 95.000 – 107.499 540

6 107.500 – 119.999 696

7 120.000 – 144.999 840

8 145.000 – 169.999 1 200

9 170.000 – 194.999 1 560

10 195.000 – 219.999 1 860

11 220.000 – 269.999 2 220

12 270.000 – 319.999 2 940

13 320 000 und mehr 3 600

Die Vorschriften des § 2 Abs. 3 Satz 1 des Kirchensteu-
errahmengesetzes sind auf das Besondere Kirchgeld an-
zuwenden.

Bei der Berechnung des Besonderen Kirchgeldes sind 
die Vorschriften des § 51 a EStG in der jeweils geltenden 
Fassung zu beachten.

Liegen die Voraussetzungen für die Erhebung des Beson-
deren Kirchgeldes nicht während des gesamten Veranla-
gungszeitraumes vor, so ist der Jahresbetrag des Beson-
deren Kirchgeldes mit je einem Zwölftel für jeden vollen 
Kalendermonat, in dem die Voraussetzungen für die Er-
hebung des Besonderen Kirchgeldes bestanden haben, 
festzusetzen.
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III.

Die Regelungen dieses Beschlusses zu Ehegatten und Ehen 
sind auch auf Lebenspartner und Lebenspartnerschaften 
im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes anzuwenden.

Hildesheim, den 21. Oktober 2024

Martin Wilk
Generalvikar

Das Niedersächsische Kultusministerium hat mit  
Schreiben vom 11. Dezember 2024 im Einvernehmen 
mit dem Niedersächsischen Finanzministerium den Kir-
chensteuerbeschluss für das Jahr 2025 vom 21. Oktober 
2024 gemäß § 2 Abs. 9 des Kirchensteuerrahmengeset-
zes (KiStRG) i. d. F. vom 10. Juli 1986 (Nds. GVBl. S. 
281), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
16. Dezember 2014 (Nds. GVBl. S. 465) und Gesetz vom 
23. März 2022 (Nds. GVBl. S. 201), genehmigt.

Eine entsprechende Bekanntmachung wird gem. § 2 Abs. 
9 Satz 2 KiStRG im Nds. Ministerialblatt veröffentlicht.

Kirchensteuerbeschluss 2025  
für die auf Bremischem Staatsgebiet liegenden 

Kirchengemeinden des Bistums Hildesheim

I.

Im Steuerjahr 2025  beträgt die im Bereich der Diözese 
Hildesheim zu entrichtende Kirchensteuer 9 % der Ein-
kommensteuer (Lohnsteuer, Kapitalertragsteuer), jedoch 
höchstens 3,5 % des zu versteuernden Einkommens bzw. 
des auf das zu versteuernde Einkommen umzurechnen-
den Arbeitslohnes.

Bei Berechnung der Kirchensteuer sind die Vorschriften 
des § 51 a Einkommensteuergesetz (EStG) in seiner je-
weiligen Fassung zu beachten.

Der Kirchensteuerabzug vom Kapitalertrag ist auf die 
übrige Kirchensteuer vom Einkommen nur anzurechnen, 

soweit die zugrunde liegenden Kapitalerträge in die Er-
mittlung des zu versteuernden Einkommens einbezogen 
wurden. In Fällen, in denen Tatbestände nach § 51 a Abs. 
2 und 2 a des Einkommensteuergesetzes zu berücksich-
tigen sind, ist das zu versteuernde Einkommen maßgeb-
lich, das sich unter Berücksichtigung des § 51 a Abs. 2 
und 2 a des Einkommensteuergesetzes ergeben würde.

Im Falle der Pauschalierung der Lohnsteuer nach Maß-
gabe des § 40, des § 40 a   Abs. 1, 2 a und 3 und des   
§ 40 b EStG  sowie  im  Fall  der Pauschalierung der 
Einkommensteuer nach Maßgabe des § 37 a und des  
§ 37 b EStG beträgt die Kirchensteuer 7 % der pauscha-
lierten Lohn- und Einkommensteuer.

Weist der Arbeitgeber die Nichtzugehörigkeit einzelner 
Arbeitnehmer zu einer kirchensteuererhebenden Körper-
schaft nach, so ist insoweit keine Kirchensteuer zu erhe-
ben. Für die übrigen Arbeitnehmer beträgt die Kirchen-
steuer 9 % der pauschalierten Lohnsteuer.

Im Übrigen wird auf die Regelungen des ländereinheit-
lichen Erlasses vom 8. August 2016 (Freie Hansestadt 
Bremen – Die Senatorin für Finanzen, AZ 900-S 2447-
1/2015-4/2015-11-2) hingewiesen (BStBl. I 2016, S. 773).

§ 40 a Abs. 2 und 6 des Einkommensteuergesetzes bleibt 
unberührt.

II.

Von Kirchenangehörigen, deren Ehemann oder Ehefrau 
keiner kirchensteuererhebenden Religionsgemeinschaft, 
für die die Verwaltung der Kirchensteuer den Landesfi-
nanzbehörden übertragen ist, angehört und die nicht nach 
dem Einkommensteuergesetz getrennt oder besonders 
veranlagt werden, wird Kirchgeld in glaubensverschie-
dener Ehe erhoben.
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Das Besondere Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe 
beträgt jährlich:

Stufe

Bemessungsgrundlage
(Gemeinsam zu versteuerndes Einkommen

unter sinngemäßer Anwendung
des § 51a Abs. 2 EStG)

Euro

Besonderes 
Kirchgeld

Euro

1 50.000 – 57.499 96

2 57.500 – 69.999 156

3 70.000 – 82.499 276

4 82.500 – 94.999 396

5 95.000 – 107.499 540

6 107.500 – 119.999 696

7 120.000 – 144.999 840

8 145.000 – 169.999 1 200

9 170.000 – 194.999 1 560

10 195.000 – 219.999 1 860

11 220.000 – 269.999 2 220

12 270.000 – 319.999 2 940

13 320 000 und mehr 3 600

Es ist eine Vergleichsberechnung zwischen der Kirchen-
steuer vom Einkommen und dem Besonderen Kirchgeld 
in glaubensverschiedener Ehe durchzuführen, wobei der 
höhere Betrag festgesetzt wird.

Bei der Berechnung des Besonderen Kirchgeldes in glau-
bensverschiedener Ehe sind die Vorschriften des § 51 a 
EStG in der jeweils geltenden Fassung zu beachten.

III.

Die Regelungen dieses Beschlusses zu Ehegatten und 
Ehen sind auch auf Lebenspartner und Lebenspartner-
schaften im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetztes an-
zuwenden.

IV.

Dieser Kirchensteuerbeschluss gilt für das Jahr 2025, 
es sei denn, der Diözesanwirtschaftsrat sieht sich zwi-
schenzeitlich veranlasst, einen anderweitigen Beschluss 
zu fassen.

Hildesheim, den 21. Oktober 2024

Martin Wilk
Generalvikar

Der Senator für Finanzen der Freien Hansestadt Bremen 
hat mit Schreiben vom 13. Dezember 2024 den Kirchen-
steuerbeschluss für das Jahr 2025 vom 21. Oktober 2024 
für die auf bremischem Staatsgebiet liegenden Kirchen-
gemeinden des Bistums Hildesheim gemäß § 3 Abs. 2 
des Gesetzes über die Erhebung von Steuern durch Kir-
chen, andere Religionsgemeinschaften und Weltanschau-
ungsgemeinschaften in der Freien Hansestadt Bremen 
(Kirchensteuergesetz – KiStG) in der Fassung vom 23. 
August 2001 (Brem. GBl. S. 263), zuletzt geändert durch 
das Gesetz zur Änderung des Kirchensteuergesetzes vom 
19. Mai 2020 (Brem. GBl. S.338), genehmigt.

Chrisammesse 2025

Das Pontifikalamt, in dem die Weihe des Kranken- und 
Katechumenenöls sowie des Chrisams vorgenommen 
wird, findet am Mittwoch, den 16. April 2025, um 17.00 
Uhr im Dom zu Hildesheim statt. 

Bischof Heiner lädt alle Gemeinden und die Geistlichen 
zusammen mit den Jugendlichen ihrer Kirchengemeinde 
zur Teilnahme ein. 

Ab 14.00 Uhr findet auf dem Domhof an den Ständen 
der Jugendeinrichtungen, -initiativen und -verbände ein 
buntes Rahmenprogramm statt. Ab 15.00 Uhr bestehen 
Gesprächs- und Beichtgelegenheiten. Informationen 
zum Rahmenprogramm finden Sie auch auf der Jugend-
website unter www.jugend-bistum-hildesheim.de. 
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Die Begegnung der Jugendlichen mit dem Bischof ist im 
Anschluss an die Messfeier auf dem Gelände rund um 
den Dom geplant. 

Einsendung der Ölkästen
Die Ölkästen – und zwar nur die Standardkästen – mit 
den gereinigten Ölflaschen sind bis zum 4. April 2025 
ausschließlich einzusenden an das: 

Bischöfliche Generalvikariat Hildesheim 
„Domsakristei“ 
Domhof 18–21
31134 Hildesheim. 

Sie können auch in der Domsakristei von 8 Uhr bis 18 
Uhr abgegeben werden. Es wird darum gebeten, die 
Standardkästen der Kirchen, die profaniert worden sind, 
zurückzugeben. 

Verteilung der Öle 
Damit die Ausgabe der heiligen Öle reibungslos erfol-
gen kann, sollte von jeder Kirchengemeinde bzw. von je-
dem Dekanat nur ein Vertreter zur Christussäule im Dom 
kommen. Die Ölkästen stehen ab 19.30 Uhr zur Abho-
lung bereit. 

Hildesheim, Februar 2025

Bischöfliches Generalvikariat

Aufruf zur Wahl der Mitarbeitervertreter:innen 
in die Arbeitsrechtliche Kommission  

des Deutschen Caritasverbandes  
für die Amtsperiode 2026 bis 2029 mit  

Beteiligungsmöglichkeit von Gewerkschaften 

Bis zum 31. Oktober 2025 ist die Wahl der neuen Mit-
glieder der Mitarbeiterseite der Arbeitsrechtlichen Kom-
mission des Deutschen Caritasverbandes für die am 1. 
Januar 2026 beginnende Amtsperiode durchzuführen. 
Die Koordinierung des Wahlverfahrens obliegt dem zent-
ralen Vorbereitungsausschuss, der sich am 16. Dezember 
2024 konstituiert hat. Die Durchführung der Wahlen in 
den Bistümern liegt in der Zuständigkeit der Diözesanen 

Arbeitsgemeinschaft der Mitarbeitervertretungen, soweit 
deren Zuständigkeit im jeweiligen Bistum durch bischöf-
liche Regelung festgelegt ist (im Offizialatsbezirk Olden-
burg: die Mitarbeitervertretung des Landes- Caritasver-
bandes für Oldenburg). Diese haben unverzüglich nach 
Veröffentlichung dieses Wahlaufrufs einen Wahlvorstand 
zu bilden. Dieser besteht aus drei Mitgliedern, welche 
das passive Wahlrecht nach der jeweiligen diözesanen 
Mitarbeitervertretungsordnung besitzen. Der Wahlvor-
stand muss sich bis spätestens sechs Monate vor Ablauf 
der Amtsperiode konstituieren. 

Der Wahlvorstand versendet spätestens sechs Wochen 
nach seiner Konstituierung die vom Vorbereitungsaus-
schuss erstellten Wahlunterlagen und die Wählerliste - 
spätestens bis zum 11. August 2025 - an die wahlberech-
tigten Mitarbeitervertretungen. Der Wahlausschuss legt 
der Zeitpunkt der Wahlversammlung fest, die spätestens 
bis zum 31. Oktober 2025 stattfinden muss. Er erstellt 
die Liste der Kandidaten für die Wahl des:der jeweiligen 
Vertreters:Vertreterin in der Bundeskommission und der 
zuständigen Regionalkommission und verschickt diese 
spätestens zwei Wochen vor der Wahlversammlung an 
die wahlberechtigten Mitarbeitervertretungen 

Weitere Einzelheiten zu den Abläufen des Wahlverfah-
rens und den einzuhaltenden Fristen ergeben sich aus der 
Wahlordnung und den dazu vom Vorbereitungsausschuss 
erstellten Unterlagen, die der Vorbereitungsausschuss 
den diözesanen Wahlvorständen zeitnah zur Verfügung 
stellen wird 

Bei der Wahl zur Amtsperiode 2026 bis 2029 haben die 
tariffähigen Arbeitnehmerkoalitionen (Gewerkschaften) 
die Möglichkeit, eigene Vertreter:innen für die Mitarbei-
terseite in die Arbeitsrechtliche Kommission (Bundes-
kommission und sechs Regionalkommissionen) zu ent-
senden. Berechtigt zur Entsendung von Vertreter:innen 
sind Gewerkschaften, die nach ihrer Satzung für die Re-
gelungsbereiche der Arbeitsrechtlichen Kommission ört-
lich und sachlich zuständig sind. 

Den betreffenden Gewerkschaften wird hiermit Gelegen-
heit gegeben, sich binnen einer Anzeigefrist von zwei 
Monaten nach Veroffentlichung dieses Wahlaufrufs an 
der Entsendung von Vertreter:innen in die Mitarbeitersei-
te der Arbeitsrechtlichen Kommission zu beteiligen. Die 
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Anzahl der Vertreter:innen, die von den Gewerkschaften 
entsandt werden, richtet sich grundsätzlich nach dem 
zahlenmäßigen Verhältnis der im Zeitpunkt der Entsen-
dung in den Gewerkschaften zusammengeschlossenen 
kirchlichen Mitarbeiter:innen im Zuständigkeitsbereich 
der Kommission (Organisationsstärke). Unabhängig da-
von haben die Gewerkschaften - vorbehaltlich eines wei-
tergehenden Nachweises- die Möglichkeit, bis zu drei 
Vertreter:innen in die Bundeskommission zu entsenden. 
Außerdem können sie jeweils bis zu zwei Vertreter:innen 
in die Regionalkommission Bayern und die Regional-
kommission Ost und jeweils eine:n Vertreter:in in die 
Regionalkommissionen Mitte, Nordrhein-Westfalen, 
Baden-Württemberg und Nord entsenden. 

Weitere Einzelheiten zu den Abläufen des Entsendever-
fahrens und den einzuhaltenden Fristen ergeben sich aus 
der Entsendeordnung, die Teil der Ordnung der Arbeits-
rechtlichen Kommission des Deutschen Caritasverban-
des ist. 

Gewerkschaften, die sich an der Entsendung von 
Vertreter:innen in die Arbeitsrechtliche Kommission 
beteiligen wollen, müssen dies gegenüber dem Vorbe-
reitungsausschuss über die Geschäftsstelle der Arbeits-
rechtlichen Kommission des Deutschen Caritasverban-
des, Karlstraße 40, 79104 Freiburg spätestens bis zum 
28. März 2025 (zwei Monate nach diesem Wahlaufruf) 
schriftlich mitteilen. Die Anzeige kann nur bis zum Ab-
lauf dieser Anzeigefrist abgegeben werden. Anzeigen, 
die nach dieser Frist eingereicht werden, können nicht 
mehr berücksichtigt werden (Ausschlussfrist). 

Berlin, den 28. Januar 2025 

Der Vorbereitungsausschuss für die Mitarbeiterseite 
Dr. Rochus Bensch 

Dr. Evelyn Schmidtke 
Martina Schiwek 

Kontakt: akmas@caritas.de 

Aufruf zur Wahl1 der Vertreter:innen  
der Dienstgeber in die Regionalkommissionen 

der Arbeitsrechtlichen Kommission  
des Deutschen Caritasverbandes 2025 

Die Amtszeit der Arbeitsrechtlichen Kommission endet 
am 31. Dezember 2025. Die Wahl der Vertreter:innen der 
Dienstgeber in die Regionalkommissionen der Arbeits-
rechtlichen Kommission wird unter der Leitung des Vor-
bereitungsausschusses für die Dienstgeberseite durchge-
führt. 

In jeder (Erz-)Diözese und dem Offizialatsbezirk Ol-
denburg wird jeweils ein Mitglied in die jeweilige Re-
gionalkommission der Arbeitsrechtlichen Kommission 
gewählt; in den (Erz-)Diözesen Freiburg und Rottenburg-
Stuttgart jeweils zwei Mitglieder. Dazu findet in jeder 
(Erz-)Diözese und im Offizialatsbezirk Oldenburg eine 
eigene Wahlhandlung statt, die von einem eigens zu bil-
denden Wahlvorstand durchgeführt wird. Dieser besteht 
aus drei Mitgliedern und konstituiert sich bis spätestens 
28. Februar 2025. 

Der Wahlvorstand erstellt eine Liste der Rechtsträger, 
die mit ihren Einrichtungen Mitglied im jeweiligen Di-
özesan-Caritasverband oder im Landes-Caritasverband 
für Oldenburg sind und die in den Geltungsbereich der 
Richtlinien für Arbeitsverträge in den Einrichtungen 
des Deutschen Caritasverbandes (AVR) fallen (§ 2 Abs. 
1 AT AVR). Nur die in der Liste aufgeführten Rechts-
träger nehmen an der Wahl teil. An diese Rechtsträger 
versendet der Wahlvorstand bis spätestens sechs Wochen 
nach seiner Konstituierung Wahlbenachrichtigungen mit 
Erläuterungen zur Wahl. Rechtsträger, die bis spätestens 
Ende April 2025 keine Wahlbenachrichtigung erhalten 
haben, können gegen die Nichteintragung in der Aufstel-
lung innerhalb einer Ausschlussfrist von zwei Wochen 
bis einschließlich 15. Mai 2025 Einspruch beim Wahl-
vorstand einlegen. 

Parallel zur Wahlbenachrichtigung werden die Rechtsträ-
ger aufgefordert, dem Wahlvorstand bis zu einer von die-
sem zu bestimmenden Frist Wahlvorschläge für die Wahl 
der Vertreter:innen der Dienstgeber in der jeweiligen 
Regionalkommission zu unterbreiten. Aus den so vor-
geschlagenen Kandidat:innen wird der:die Vertreter:in 
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der Dienstgeber in der Regionalkommission der Arbeits-
rechtlichen Kommission in einer Wahlversammlung ge-
wählt. In die Wahlversammlungen der (Erz-)Diözesen 
und des Offizialatsbezirks Oldenburg können die wahl-
berechtigten Rechtsträger jeweils eine:n Vertreter:in ent-
senden. 

Die Wahlversammlung hat in jeder (Erz-)Diözese und im 
Offizialatsbezirk Oldenburg spätestens bis zum 31. Ok-
tober 2025 zusammenzutreten. Bis zu diesem Zeitpunkt 
müssen die Wahlhandlungen durchgeführt sein. 

Der Vorbereitungsausschuss für die Dienstgeberseite 
wird die Wahlunterlagen erarbeiten und die Wahlvorstän-
de bei der Durchführung ihrer Aufgaben unterstützen. 

Die Bestimmung der übrigen Vertreter:innen der Dienst-
geber in die Regionalkommissionen durch die Diözesan-
Caritasverbände und den Landes-Caritasverband für Ol-
denburg erfolgt in zeitlichem Zusammenhang mit dieser 
Wahl.2 Die gem. § 6 Abs. 5 AK-0 stattfindende Wahl wei-
terer Mitglieder der Bundes- und Regionalkommissionen 
zur Wahrung der Parität für die nach § 5 AK-O entsand-
ten Vertreter:innen der Gewerkschaften findet ebenso 
wie die Wahl der Vertreter:innen der Dienstgeber in die 
Bundeskommission und in den Leitungsausschuss erst in 
weiteren Schritten statt.3 

Freiburg im Breisgau, den 9. Januar 2025 

Vorbereitungsausschuss für die Dienstgeberseite 
Marc Riede 

Marcel Bieniek 
Florian Bauckhage-Hoffer 

Kontakt: Marc Riede, E-Mail: marc.riede@caritas.de 

Anmerkungen 
1. Wahlaufruf gemäß § 2 Abs. 3 der Wahlordnung der 

Dienstgeberseite i. V. mit § 6 Abs. 1 der Ordnung  
der Arbeitsrechtlichen Kommission des Deutschen 
Caritasverbandes, 

2. Vgl. § 6 Abs, 2 AK-0. 
3. Vgl. § 5 der Wahlordnung der Dienstgeberseite  

und § 6 Abs. 3, 6 Abs. 5 AK-O. 

Kirchliche Mitteilungen

Zählung der sonntäglichen  
Gottesdienstteilnehmerinnen und  

Gottesdienstteilnehmer am 16. März 2025

Gemäß Beschlüssen der Deutschen Bischofskonferenz (vgl. 
Vollversammlung vom 24.-27.02.1969, Prot. Nr. 18, und 
Ständiger Rat vom 27.04.1992, Prot. Nr. 5) werden für die 
Zwecke der kirchlichen Statistik der Bistümer in der Bun-
desrepublik Deutschland die Gottesdienstteilnehmerinnen 
und Gottesdienstteilnehmer zwei Mal im Jahr gezählt.  
Die erste Zählung findet am zweiten Sonn-
tag in der Fastenzeit (16. März 2025) statt. Zu  
zählen sind alle Personen, die an den sonntäglichen Hl. 
Messen (einschl. Vorabendmesse) teilnehmen. Mitzu-
zählen sind auch die Besucherinnen und Besucher der 
Wort- oder Kommuniongottesdienste, die anstelle einer 
Eucharistiefeier gehalten werden. Zu den Gottesdienst-
teilnehmerinnen und Gottesdienstteilnehmern zählen auch 
die Angehörigen anderer Pfarreien (z.B. Wallfahrende, Se-
minarteilnehmende, Touristen und Besuchsreisende).

Das Ergebnis dieser Zählung ist am Jahresende in den 
Erhebungsbogen der kirchlichen Statistik für das Jahr 
2025 unter der Rubrik „Gottesdiensteilnehmer am zwei-
ten Sonntag in der Fastenzeit“ (Pos. 2) einzutragen.

Personalchronik
  

November 2024

[Nachtrag] Dr. Busemann, Rolf, Diakon, mit Wirkung 
vom 1.10.24 Entpflichtung als Geistlicher Beirat des 
KKV-Diözesanvorstandes, Eintritt in den Ruhestand. 

Boungard, Fabian, Kaplan, mit Wirkung vom 1.10.24 
Ende der Freistellung, mit Wirkung vom 1.11.24 Pfarr-
vikar in den Pfarreien Hl. Herz Jesu, Bremerhaven-
Lehe, und Hl. Herz Jesu, Bremerhaven-Geestemünde 
(überpfarrlicher Personaleinsatz).   

Dr. Balz, Matthias, Pfarrer, mit Wirkung vom 1.11.24 
Entpflichtung von der Pfarrei St. Petrus, Buchholz in der 
Nordheide.  
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Pawellek, Johannes, Dechant, mit Wirkung vom 1.11.24 
zu den bestehenden Aufgaben Leitung der Pfarrei St. Pet-
rus, Buchholz in der Nordheide.  

Janßen, Hans, Pfarrer i. R. (Priester des Erzbistums 
Hamburg), mit Wirkung vom 1.11.24 Subsidiarsauftrag 
in der Pfarrei Corpus Christi, Rotenburg/Wümme. 

Fischer, Olaf-Andreas, Diakon, Diakonenweihe am 
9.11.24; mit Wirkung vom 9.11.24 Diakon im Zivilberuf 
in den Pfarreien Peine und Ilsede (überpfarrlicher Perso-
naleinsatz). 

Obermeyer, Lisa, Pastorale Mitarbeiterin, mit Wirkung 
vom 15.11.24 in den Pfarreien St. Raphael, Garbsen, und 
Hl. Dreifaltigkeit, Seelze (überpfarrlicher Personaleinsatz).

Radick, Heike, Pastorale Mitarbeiterin, mit Wirkung 
vom 15.11.24 im überpfarrlichen Personaleinsatz im De-
kanat Bremen-Nord.  

Dr. Balz, Matthias, Pfarrer, mit Wirkung vom 15.11.2024 
in den Pfarreien St. Heinrich und St. Godehard, Hanno-
ver (überpfarrlicher Personaleinsatz).  

Pawellek, Johannes, Dechant/ Sobanja, Katrin, Ge-
meindereferentin/ Gaborek, Tanja, Pastorale Mitar-
beiterin/ Drath, Birgit, Pastorale Mitarbeiterin/ Kau-
ke, Minh Tan, Gemeindereferent, mit Wirkung vom 
17.11.24 in den Pfarreien Buchholz i. d. Nordheide, Bux-
tehude und Stade (überpfarrlicher Personaleinsatz).  

Rejnowski, Matthias, Pfarrer, mit Wirkung vom 
20.11.2024 Entpflichtung von den Aufgaben des Diöze-
sanjugendseelsorgers und Beendigung des priesterlichen 
Dienstes. 

Dezember 2024
  

Dr. Nowak, Pawel, Pastor, mit Wirkung zum 19.11.24 
Inkardination in das Bistum Hildesheim. 

P. Tenerowicz C.Or., Andrzej, mit Wirkung vom 
20.12.24 Dechant des Dekanates Celle für die Dauer 
von 5 Jahren.   

Kilian, Waltrud, Pastoralreferentin, mit Wirkung vom 
31.12.24 Beendigung des Dienstes (Renteneintritt). 

Januar 2025
 
[Nachtrag] Becker, Michael, mit Wirkung vom 15.12.24 
Pastoralreferent in der Pfarrei Rotenburg/Wümme.    

Bartels, Sabrina, mit Wirkung vom 1.1.25 Wechsel als 
Hauswirtschaftskraft vom Tagungshaus Lüchtenhof in 
das Exerzitien- und Gästehaus Kloster Marienrode. 

Buchholz, Wiebke, mit Wirkung vom 1.1.25 Pastoralre-
ferentin Katholisches Militärdekanat Kiel, Militärpfarr-
amt Faßberg. 

Hemmerling-Meldau, Stefanie, Bistumsarchiv, mit 
Wirkung vom 1.1.25 Beendigung des Dienstes. 

Lellek, Oliver, Pfarrer, mit Wirkung vom 1.1.25 stell-
vertretender Dechant im Stadtdekanat Hildesheim.  

Mahaj, Dafina, mit Wirkung vom 1.1.25 in der Stabsab-
teilung Prävention, Intervention und Aufarbeitung sexu-
alisierter Gewalt, Lotsin für Betroffene von sexualisierter 
Gewalt.

Rangen, Hendrik, mit Wirkung vom 1.1.25 Referent für 
Intervention in der Stabsabteilung Prävention, Interven-
tion und Aufarbeitung sexualisierter Gewalt.

Reimchen, Helena, mit Wirkung vom 1.1.25 Verwal-
tungsmitarbeiterin Familienbildungsstätte Hannover.

Röbbeln, Michaela, mit Wirkung vom 1.1.25 Hauswirt-
schaftskraft in der Jugendbildungsstätte Haus Wohlden-
berg.

Schmidt, Stefanie, mit Wirkung vom 1.1.25 Pastorale 
Mitarbeiterin in den Pfarreien Gifhorn und Wolfsburgs 
(überpfarrlicher Personaleinsatz). 

Vockroth, Katrin, mit Wirkung vom 1.1.25 Assistentin 
des Leiters des Bereichs Sendung im Bischöflichen Ge-
neralvikariat. 
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Vukovic Markas, Kristina, Verwaltungsbeauftragte im 
Dekanat Wolfsburg-Helmstedt, mit Wirkung vom 1.1.25 
Beendigung des Dienstes im Bistum. 

Czekalla, Joachim-Sixtus, Pfr. i. R., verstorben am 
14.1.25. 

Junge, Kerstin, mit Wirkung vom 15.1.25 Pastorale 
Mitarbeiterin in der Pfarrei Verden. 

Talarowski, Rhett, mit Wirkung vom 15.1.25 Verneh-
mungsrichter am Diözesangericht (Bischöfliches Offizi-
alat). 

Tenge, Martin, Domkapitular, Propst, mit Wirkung vom 
15.1.25 Entpflichtung als Bischöflicher Beauftragter für 
die Ständigen Diakone.  

Scheiermann, Marcus, Pfarrer, mit Wirkung vom 
19.1.25 Entpflichtung als Pfarrer der Pfarreien Bremer-
haven-Lehe und Bremerhaven-Geestemünde.  

Ganzauer, Markus, Pastor, mit Wirkung vom 19.1.25 
bis zum 30.8.2025 Pfarrverwaltung der Pfarreien Bre-
merhaven-Lehe und Bremerhaven-Geestemünde. 

P. Dr. Joseph MSFS, Benoy, mit Wirkung vom 31.1.25 
Entpflichtung als Pfarrvikar in den Pfarreien St. Gode-
hard und St. Heinrich, Hannover.  

Opielka, Raffael, mit Wirkung zum 31.1.2025 Beendi-
gung des Dienstes im Regionaldekanat Hannover, Sekre-
tariat Regionaldechant. 
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